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Die Bearbeitung von Fahrkosten in der AOK PLUS

Wir arbeiten für unsere Versicherten

in Sachsen und Thüringen

an 3 Standorten:

in Chemnitz,

Zwickau und
Gera

Unser Anspruch:
Genehmigung für alle Verkehrsmittel „aus einer Hand“ und

enge Zusammenarbeit mit unserer Rechnungsprüfung
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Anteil der Fahrten mit Krankentransportwagen, Taxi, Mietwagen und sonstigen 
Transportmitteln nach Fahranlässen:

Die Leistung „Fahrkosten“ in Zahlen

Dialyse/Chemo-/ 
Strahlentherapie

50%

Krankenhaus-
behandlung

33%

ambulante 
Behandlung

13%

Rehabilitation
3%

ambulante 
Operation

1%

sonstige Anlässe
0%



Rechtsgrundlage

 Krankenversicherung: ► Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V)

 hier: § 60 SGB V in Verbindung mit der aktuellen Version der Krankentransport-
Richtlinie (KrTRL)

 Fahrkosten sind eine unselbstständige Nebenleistung und können immer nur im 
Zusammenhang mit einer Hauptleistung der Krankenversicherung übernommen werden 
(Fahranlass)

 Pflegeversicherung: ► Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI)

 hier: keine Regelung zu Fahrkosten

Die Leistung „Fahrkosten“ in der Kranken- und 
Pflegeversicherung 

29.04.2024 AOK PLUS für Sachsen und Thüringen, Bereich Fahrkosten, öffentlich4



 Öffentliche Verkehrsmittel (keine Verordnung erforderlich)

 Privat-PKW (keine Verordnung, aber Bestätigung erforderlich)
 Taxi / Mietwagen (Verordnung – Muster 4)

 Behindertengerechtes Fahrzeug (Muster 4)
 nicht umsetzbar aus Rollstuhl
 Tragestuhl

 Krankentransportwagen (KTW) (Muster 4)
 medizinische Betreuung während der Fahrt
 besondere Einrichtung des KTW

 andere Rettungsmittel (Muster 4)
 entsprechend der medizinischen Notwendigkeit

Welche Beförderungsmittel kann ich nutzen?
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Verordnung einer Krankenbeförderung (Muster 4) 
seit 01.07.2020

Nähere 
Ausführungen 
in den 
„Vordruck-
erläuterungen“ 
zum Muster 4



 für Fahrten zur stationären Behandlung und zurück

 für Fahrten zur teilstationären Behandlung und zurück

 für Fahrten zur vorstationären Behandlung (3 x in 5 Tagen vor KH, § 115 a SGB V)

 für Fahrten zur nachstationären Behandlung (7 x in 14 Tagen nach KH, § 115 a SGB V)

 für Fahrten im Zusammenhang mit Leistungen zur medizinischen Vorsorge u. 
Rehabilitation

 für Fahrten zur ambulanten Operation und zurück, wenn dadurch eine vollstationäre 
Behandlung vermieden oder verkürzt wird (§ 115 b SGB V)

 für Fahrten zur ambulanten Behandlung

 für Fahrten im Zusammenhang mit Organtransplantationen, für Organspender gelten 
gesonderte Regelungen

 neu: zur tagesstationären Behandlung (§115e SGB V)

Welche Fahranlässe gibt es?
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Wann kann ich Fahrkosten beanspruchen ?
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Fahrten zur stationären Behandlung

 grundsätzlich genehmigungsfreie Fahrt

 Kostenübernahme bis zur nächstgelegenen geeigneten Behandlungseinrichtung

 Fahrten zu vor- und/oder nachstationären Behandlungen sind möglich, gesetzliche 
Fristen sind zu beachten (§115a SGB V)

 bei „Wunschverordnungen“: sofern Mehrkosten durch Wahl von weiter entfernten 
Krankenhäusern entstehen, sind diese durch den Versicherten zu tragen



Anspruch auf Fahrkosten besteht, wenn:
 die OP stationsersetzend durchgeführt wird, also tatsächlich ein stationärer Aufenthalt 

vermieden wird
 grundsätzlich genehmigungsfreie Fahrt
 Fahrten zur Vor- und/oder Nachbehandlung wie bei stat. Behandlung möglich (115a SGB V)
     (§115a SGB V)

Fahrten zur ambulanten Operation
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Fahrten zur ambulanten Behandlung
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Anspruch besteht grundsätzlich :
 für Versicherte, die im Besitz eines Schwerbehindertenausweises mit den Merkzeichen 
 „aG“, „H“ oder „Bl“ sind oder
 für Versicherte, denen der Pflegegrad 4 oder 5 dauerhaft zuerkannt wurde 
 für Versicherte, denen der Pflegegrad 3 zuerkannt wurde und welche in ihrer Mobilität 

dauerhaft stark eingeschränkt sind

 bei Erfüllung der Voraussetzungen sind diese Fahrten grundsätzlich genehmigungsfrei 
(Genehmigungsfiktion)

 ambulante Behandlung: beim Arzt, Zahnarzt, Psychotherapeut, in der Physio- bzw. 
Ergotherapie oder Logopädie, am Krankenhaus

 keine Kostenübernahme für Fahrten ins Sanitätshaus, in die Apotheke o.ä.

Fahrten zur ambulanten Behandlung
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 Anspruch besteht nach vorheriger Prüfung, d.h. genehmigungspflichtig:
 für Versicherte, bei denen nicht nur vorübergehend ( > 6 Monate, keine kürzeren Zeiträume) 

eine mit den vorgenannten Voraussetzungen vergleichbare Mobilitätseinschränkung 
festgestellt werden kann (MD-Begutachtung)     oder

 wenn durch die Behandlung ein stationärer Aufenthalt vermieden oder verkürzt wird oder
 wenn die Behandlung nach einem festgelegten Therapieschema mit hoher Behandlungs-

frequenz (mind. 1 x pro Woche über 6 Monate) erfolgt und eine Gefahr für Leib und Leben 
besteht 
 Wann besteht Gefahr für Leib und Leben?
    z. B. bei Dialyse, Chemo- u. Strahlentherapie, Apherese
 Wann nicht?
   z.B. bei dauerhafter Physiotherapie 

Fahrten zur ambulanten Behandlung
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Serienfahrten sind Fahrten zur:
 parenteralen onkologischen Chemotherapie/parenteralen antineoplastischen Arzneimittel-

therapie (d.h., keine orale Therapie, sondern Infusionen)      

 onkologischen Strahlentherapie
 Dialysebehandlung

 Chemo- und Strahlentherapie

Serienfahrten
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 voll – oder teilstationär ambulant
 keine  vorherige Genehmigung erforderlich, 

da allgemeine Krankenhausbehandlung, 
inclusive vor- und/oder nachstationärer 
Behandlungen innerhalb der gesetzlichen 
Fristen

• vorherige Genehmigung immer erforderlich
• Verordnung nur vom behandelnden 

Facharzt (Onkologe, Urologe, 
Strahlentherapeut) auszustellen, nicht 
vom Hausarzt

• Grund: Angabe der Medikamente bei 
Chemo erforderlich und nur Facharzt kann 
Therapieschema festlegen



Fahrten zur ambulanten Behandlung mit dem 
Krankentransportwagen (KTW)
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Genehmigung möglich, wenn während der Fahrt : 
 medizinisch fachliche Betreuung und/oder
 besondere Einrichtung des KTW erforderlich ist

(z. B. Tragestuhl, Liege, Beatmung, 
jedoch kein Rollstuhl!)

 Fahrten grundsätzlich genehmigungspflichtig
 Verordnung immer für Hin- und Rückfahrt getrennt, da ggf. unterschiedliche Leistungserbringer 

fahren
 Kriterien, welche bei Fahrten mit dem Taxi/MW geprüft werden müssen, spielen hier keine Rolle

Fahrten zur ambulanten Behandlung mit dem 
Krankentransportwagen (KTW)
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• grundsätzlich keine Kostenübernahme für Fahrten im Zusammenhang mit der 
Pflegeversicherung, da im SGB XI nicht explizit geregelt

• Beispiele:
Umzug aus der Wohnung ins Pflegeheim 
Fahrten zwischen Wohnung und Pflegeheim
Fahrten im Zusammenhang mit der Tagespflege, 

diese sind im Kostensatz bereits enthalten

aber: keine Regel ohne Ausnahme!

Fahrkosten und Pflegeversicherung (SGB XI)
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Ausnahmen Kostenübernahme Kranken- (KV) oder 
Pflegeversicherung (PV)

Entlassungsfahrt aus stationärer Behandlung (KH) zur 
Aufnahme ins nächstgelegene Pflegeheim,
bei weiter entfernten Umzügen in die Nähe von 
Angehörigen sind die Mehrkosten vom Versicherten selbst 
zu tragen 

ja, KV

nur anteilig, KV, 
fiktives Pflegeheim wird über 
Pflegenavigator ermittelt

Fahrten zur Kurzzeit- bzw. Verhinderungspflege Prüfung durch PV, ob eine Finanzierung 
dieser Fahrten über den Entlastungs-
betrag nach § 45b SGB XI möglich ist 
(125 EUR/Monat)

Fahrten zur Kurzzeitpflege nach § 39c SGB V, (i. d. R. im 
unmittelbaren Anschluss an eine stationäre Behandlung 
oder eine ambulante OP) für Versicherte, denen (noch) 
kein Pflegegrad 2-5 zuerkannt wurde

ja, KV

Teilstationäre Pflege in Einzelfällen möglich, PV, z.B. bei sehr 
weiten Fahrwegen oder durch die Person 
des Pflegebedürftigen selbst begründet

Fahrkosten und Pflegeversicherung
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Informationsmaterial
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Informationsmaterial
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Informationsmaterial
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Gesundheitspartnerportal der AOK PLUS
https://www.aok.de/gp/krankenbefoerderung

https://www.aok.de/gp/krankenbefoerderung


Gesundheitspartnerportal der AOK PLUS
https://www.aok.de/gp/krankenbefoerderung/praxiswissen-quickcheck-verordnung-einer-
krankenbefoerderung 

Quickcheck: Verordnung einer Krankenbeförderung

Informationsmaterial
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https://www.aok.de/gp/krankenbefoerderung/praxiswissen-quickcheck-verordnung-einer-krankenbefoerderung
https://www.aok.de/gp/krankenbefoerderung/praxiswissen-quickcheck-verordnung-einer-krankenbefoerderung


Gesundheitspartnerportal der AOK PLUS
https://www.aok.de/gp/krankenbefoerderung/praxiswissen-quickcheck-verordnung-einer-
krankenbefoerderung 

Praxiswissen Quickcheck: Verordnung einer Krankenbeförderung

Informationsmaterial
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Fachberaterin Fahrkosten 0800 10590 60121
carola.kabitzke@plus.aok.de

Carola Kabitzke

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit
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